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Zur Bedeutung der Heraldik
für die im 17. Jahrhundert

von den Städterepubliken Zürich und Bern
befolgte Burgerrechtspolitik

von Robert Cramer

Es bestehen zahlreiche vorbildliche
Darstellungen der beiden Städterepubliken

Zürich und Bern des Ancien
Régime (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10), die es

erlauben, durch vergleichende
Untersuchungen sowohl die gemeinsamen, als

auch die eigenständigen Charaktereigenschaften

dieser beiden alten Stadtregi-
mente zu erkennen.

Ein entsprechender Versuch zeigt, dass

die im 16. und 17. Jahrhundert von beiden

Städten befolgte Politik zur
Einschränkung der Burgerrechtsaufnahmen
sehr ähnlich gewesen ist, was bisher nur
wenig Beachtung gefunden hat.

Anderseits ergab sich, dass die für die
Verwirklichung dieser Politik eine

wichtige Rolle spielende Heraldik der
beiden Städte bemerkenswerte
Unterschiede aufwies, deren Besprechung das

Anliegen dieses Artikels ist.

Um die Bedeutung dieser
unterschiedlichen heraldischen Entwicklung zu
verstehen ist es unerlässlich, vorerst die
Begründung und Verwirklichung dieser

Burgerrechtspolitik näher zu betrachten.
Bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts

verfolgten beide Städte eine freizügige
Burgerrechtspolitik, womit die durch
Kriege und Krankheiten verursachten
Bevölkerungsverluste aufgewogen werden

konnten. Dabei stand das Burgerrecht

auch Landesfremden offen, wie dies

durch eine, das letzte Viertel des 15.

Jahrhunderts betreffende Auszählung der
zürcherischen Burgerrechtserteilungen

eindrücklich belegt ist, indem unter 475
Neubürgern nicht weniger als 201 aus
dem Ausland, 156 aus der übrigen
Eidgenossenschaft und nur 118 aus
zürcherischem Gebiete stammten (12).

Im Laufe des 16. Jahrhunderts schritten
beide Städte zu einer Einschränkung der
Burgerrechtserteilungen. Als Begründung
dafür wurde der Schutz des
einheimischen Handwerks und die Abwendung

zu hoher Lasten der Armenpflege
aufgeführt. Ausschlaggebend ist aber die
höchst egoistische Einstellung der
alteingesessenen Familien gewesen, die nicht
bereit waren, die Anwartschaft auf die
recht einträglichen Regierungsstellen mit
Neuzugezogenen zu teilen (11). Dabei
versuchte man in beiden Städten fast

gleichzeitig und unter Anwendung gleicher

Massnahmen das angestrebte Ziel zu
erreichen. Die erstmals in Zürich im
Jahre 1560 und später auch in Bern
angewandten vorübergehenden Burger-
rechtssperren befriedigten nicht. Auch die

Erhöhung der Burgerrechtseinkaufge-
bühren oder die Bestimmung, dass

Neuburger erst nach Verlauf einer Karenz-
frist in die Räte gelangen sollten, führten
nicht zum Ziel. Einen ganz neuen Weg
beschritt erstmals Zürich im Jahre 1592,
indem es drei, den Locarner
Glaubensflüchtlingen angehörende Familien, in das

nicht regimentsfähige Burgerrecht
aufnahm. Die verfassungsrechtliche
Verankerung für die Erteilung des nicht
regimentsfähigen Burgerrechtes erfolgte
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in Zürich durch einen Ratsbeschluss des

Jahres 1639 und in Bern durch einen aus
dem Jahre 1643. Diese weitgehend
übereinstimmenden Verordnungen haben
durch Weisz (11) und Brunner (1)
vorzügliche Darstellungen erhalten.

Mit diesen Ratsbeschlüssen war jedenfalls

für beide Städte der Kreis der
regimentsfähigen Familien eindeutig
festgelegt, indem er jene Familien betraf, die
vor 1639 (Zürich), beziehungsweise 1643
(Bern) das volle regimentsfähige Burgerrecht

besassen.

Diese Burgerrechtsnachweise waren
für Zürich leicht zu erbringen, indem
alle Burgerrechtsaufnahmen und Burger-
rechtserneuerungen in einem seit 1351

geführten Buche aufgeschrieben wurden.
Jeder regimentsfähige Burger hatte sich
zudem in eine Zunft einzuschreiben und
findet sich in den Zunftrodeln als

Erwerber oder Erneuerer des
Zunftrechtes verzeichnet, so dass der Kreis der
regimentsfähigen Burger damit sichergestellt

war.
Bern musste aber feststellen, dass seine

Burgerrechtsaufnahmerodel erst mit dem
Jahre 1580 beginnen und vor dieser Zeit
auch keine Zunftgesellschaftsrodel
bestanden. So erklärt es sich, dass Bern noch
in einer Zeitspanne von 60 Jahren nach
der Einführung des nicht regimentsfähigen

Burgerrechtes immer wieder
Verordnungen erlassen musste, um die
Zunftgesellschaften zur Erstellung der die
regimentsfähigen Familien enthaltenden
Rodel aufzufordern. Bern gelangte
jedenfalls mit diesen Burgerrechtsnach-
weisen in einen Beweisnotstand und sah

sich zu der im Jahre 1684 erlassenen

Verordnung gezwungen, wonach «jeder
Burger er seye des Regiments oder nit»
vor der Burgerkammer zu erscheinen
habe, damit sein Stammbaum und sein
Familienwappen überprüft und wenn
nötig korrigiert werden könne.

Die Burgerkammer musste nämlich
feststellen, dass in ein und derselben
Familie oft verschiedene Wappen geführt

wurden, während anderseits den gleichen
Familiennamen führende, jedoch nicht
stammesverwandte Burger manchmal das

gleiche Wappen beanspruchten. Einige
Familien besassen damals noch keine
Wappen, so dass sie angewiesen wurden,
sich ein solches von der Burgerkammer
verzeigen zu lassen (8, 16).

Diese Massnahmen erklären sich durch
die unterschiedliche Entwicklung zürcherischer

und bernischer Familienwappen.
Während in Zürich jeder in eine Zunft
eintretende Neubürger ein Wappen
anzunehmen hatte, mit dem er in die
Zunftschildtafeln eingetragen wurde, ist

von ähnlichen Wappeneinträgen auf den
bernischen Zunftgesellschaften für die
Zeit vor 1700 nichts bekannt (13). Dies
erklärt auch das Fehlen von bernischen,
die Wappen der Zunftmitglieder
enthaltenden Glaswappenscheiben (13) aus

jener Zeit, und man muss annehmen, dass

die offizielle Grundlage für die
Ausbildung bernischer Familienwappen auf
den Siegelgebrauch beschränkt blieb (14).

Demgegenüber können die zürcherischen

Zunftschildtafeln als eigentliche
Anteilscheine am Zunftgut tatsächlich
eine offizielle heraldische Bedeutung
beanspruchen, worauf schon Hegi (6)
hingewiesen hat. Diese Wappenschildtafeln

müssen somit die Grundlage für
die Ausbildung der schon im 16. und
17. Jahrhundert nachweisbaren
spezifischen zürcherischen Familienwappen
gebildet haben (4). Ohne sie wäre auch
die breite Ausbildung des zürcherischen
Siegelgebrauches sowie die Schöpfung
der zahlreichen, die Wappen von Zünftern

enthaltenden zürcherischen
Glasscheiben nicht möglich gewesen. Das
gleiche gilt für das schon im Jahre 1605
von dem Maler Dietrich Meyer geschaffene,

die zürcherischen Familienwappen
enthaltende Wappenwerk, welches auf
anregung «kunstliebender Freunde» als

Privatdruck erschienen ist (6). Das vom
Sohne Dietrich Meyers, Conrad Meyer
im Jahre 1679 ausgeführte Regiments-
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buch (17) enthält zudem die Wappen
längst ausgestorbener Familien. Der
eindrücklichste Beleg für die frühe
Ausbildung zürcherischer Familienwappen
bildet ein kürzlich in Ungarn in der
Bibliothek der evangelisch-lutherischen
Kirchgemeinde in Miskolz entdecktes

Wappenwerk, welches laut Register die
Wappen von 959 regimentsfähigen
zürcherischen Familien enthält (18). Es darf
somit zusammenfassend festgestellt werden,

dass sich spezifische zürcherische
Familienwappen verhältnissmässig früh
auf Grund der obligatorischen Wappeneinträge

in Zunftschildtafeln auf
gewohnheitsrechtlichem Wege ausgebildet

haben.
Der Mangel ähnlicher heraldischer

Sitten und das Fehlen von Burgerrechts-
aufnahme- und Zunftgesellschaftsrodel
vor 1580 verursachten im alten Bern
eine Unsicherheit in der Umgrenzung
seiner regimentsfähigen Familien, die
noch 60 Jahre nach der Einführung des

nicht regimentsfähigen Burgerrechtes
andauerte.

Zur endgültigen Festlegung der Zahl
seiner regimentsfähigen Familien sah

sich Bern im Jahre 1684 gezwungen,
durch die Burgerkammer ein Heroldsamt
mit gewissermassen zivilstandsamtlicher
Funktion zu schaffen. Dies zeigt, wie
bedeutsam die Heraldik für einen Stadtstaat

vom Range von Bern noch bis in
das angehende 18. Jahrhundert sein
konnte, wobei allerdings dieses bernische

Wappenamt in der Heraldik der alten
Eidgenossenschaft einzig dasteht.
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